
Der Kreistag 

 

b e s c h l i e ß t  

 

einstimmig, 

 

für die Aufstellung des Erweiterten Beteiligungsberichts – in Anlehnung an den Leitfaden des 

Innenministeriums – die Aufgabenträger nur entsprechend den Pflichtvorgaben einzubeziehen und 

auf die fakultative Einbeziehung von Aufgabenträgern zu verzichten.  

 

Es sind 86 Kreisrätinnen und Kreisräte anwesend. 


